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1. Inhalt der Versicherung

§ 1 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung
Die AUXILIA sorgt nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles für die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers (§ 17), soweit
sie notwendig ist (§ 18) und erbringt die hierfür erforderlichen Leistungen
im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz). Die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen ist notwendig, wenn sie hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet,
nicht mutwillig erscheint und nicht in grobem Missverhältnis zu dem ange-
strebten Erfolg steht. 

§ 2 Leistungsarten
Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des § 21 bis
§ 29 vereinbart werden. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, umfasst
der Versicherungsschutz
a) Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese
nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines
dinglichen Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen
beruhen;

b) Arbeits-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnissen
sowie aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinsichtlich
dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche;

c) Gebäude-, Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtver-
hältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und dinglichen Rechten,
die Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile zum Gegenstand
haben;

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (auch über Internet ge-
schlossene Verträge)
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen
Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten, soweit der Versiche-
rungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) oder c) enthalten ist;

e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgabe-
rechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwal-
tungsgerichten;

f) Sozialgerichts-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialge-
richten und im privaten Bereich für das vorgeschaltete Widerspruchs-
verfahren;

g) Verwaltungs-Rechtsschutz
aa) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen

Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsge-
richten;

bb) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in nicht verkehrsrecht-
lichen Angelegenheiten vor deutschen Verwaltungsbehörden/-ge-
richten;

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;

i) Straf-Rechtsschutz 
für die Verteidigung wegen des Vorwurfes
aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird durch ein Urteil

rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherungsnehmer das
Vergehen vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, der
AUXILIA die Kosten zu erstatten, die diese für die Verteidigung
wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens getragen
hat. Dies gilt nicht bei Abschluss des Verfahrens durch einen
rechtskräftigen Strafbefehl.

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahr-
lässige Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungsneh-
mer ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem
Versicherungsnehmer dagegen vorgeworfen, ein solches Ver-
gehen vorsätzlich begangen zu haben, besteht rückwirkend
Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird,
dass er vorsätzlich gehandelt hat.
Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Versi-
cherungsschutz, ebenso wenig bei dem Vorwurf eines Verge-
hens, das nur vorsätzlich begangen werden kann (z.B. Beleidi-
gung, Diebstahl, Betrug).
Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes
noch den Ausgang des Strafverfahrens an;

j) Rechtsschutz für das Opfer von Gewaltstraftaten
aa) für den Anschluss des Versicherten an eine vor einem deut-

schen Strafgericht erhobene öffentliche Klage als Nebenkläger,
wenn die versicherte Person durch eine rechtswidrige und vor-
sätzlich begangene Tat nach den in § 395 Abs. 1 Ziff. 
1 a) (Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung),
1 c) (Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit), 
1 d) (Straftaten gegen die persönliche Freiheit) sowie
2 (Straftaten gegen das Leben)

der Strafprozessordnung näher aufgeführten Strafbestimmun-
gen verletzt oder betroffen ist;

bb) für die Tätigkeit eines Rechtsanwaltes nach deutschem Straf-
prozessrecht als Verletzten- oder Zeugenbeistand für die versi-
cherte Person, wenn diese durch eine der unter aa) fallenden
Taten verletzt ist;

cc) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherten
in nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen
des so genannten Täter-Opfer-Ausgleiches vor einem deut-
schen Strafgericht im Zusammenhang mit einer unter aa) fal-
lenden Tat;

dd) für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherten
vor deutschen Gerichten und für das vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren wegen Ansprüchen nach dem Opfer-
entschädigungsgesetz (OEG) und dem Sozialgesetzbuch (SGB),
soweit er durch eine unter aa) fallende Tat verletzt oder betrof-
fen ist, dadurch dauerhafte Körperschäden erlitten hat und so-
fern nicht ohnehin bereits Kostenschutz gemäß § 2 f) besteht.

Ist eine versicherte Person durch eine der o.g. Straftaten getötet wor-
den, besteht Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen des Ehegatten, der Eltern, Kinder und Geschwister des Opfers als
Nebenkläger.

k) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des
Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit;

l) Beratungs- oder Mediations-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspart-
nerschafts- und Erbrecht
für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsan-
waltes in familien-, lebenspartnerschafts- und erbrechtlichen Angele-
genheiten, wenn diese nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen
Tätigkeit des Rechtsanwaltes zusammenhängen. Anstelle der Kosten
für Rat oder Auskunft erstattet die AUXILIA die Kosten einer außer-
gerichtlichen Konfliktlösung durch Mediation gem. § 5 Abs. 2 e);

m) Rechtsschutz in Betreuungsverfahren
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit einer Betreuungsanordnung gegen den Versiche-
rungsnehmer oder eine mitversicherte Person. Die Kosten gemäß § 5
werden bis € 1.000,— erstattet.

§ 3 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Rechtsschutz besteht, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, nicht für
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
(1) in ursächlichem Zusammenhang mit

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,
Streik, Aussperrung oder Erdbeben;

b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine
medizinische Behandlung zurückzuführen sind;

c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden;
d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken

bestimmten Grundstückes,
bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Ge-

bäudeteiles, das sich im Eigentum oder Besitz des Versi-
cherungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben
oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

cc) der genehmigungs- oder gleichgeachteten anzeige- bzw.
freistellungspflichtigen baulichen Veränderung eines
Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteiles, das sich im
Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers befindet
oder das dieser zu erwerben oder in Besitz zu nehmen
beabsichtigt,

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten
Vorhaben.

(2) a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass
diese auf einer Vertragsverletzung beruhen;

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;
c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstel-

lungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen;
d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Mar-

ken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder son-
stigen Rechten aus geistigem Eigentum sowie dem Kartellrecht
und bei der Geltendmachung oder Abwehr von Unterlassungs-
ansprüchen aus dem Bereich des sonstigen Wettbewerbs-
rechts;

e) in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wettverträgen,
Gewinnzusagen, Spekulationsgeschäften aller Art (z.B. Termin-
geschäfte), der Anschaffung oder Veräußerung von Effekten
(z.B. Anleihen, Aktien, Investmentanteilen), Fondsanlagen
sowie Beteiligungen an Kapitalanlagemodellen, soweit nicht
vermögenswirksame Leistungen, Lebensversicherungen, Ren-
tenversicherungen und staatlich geförderte Altersvorsorge (z.B.
Riester- oder Rüruprenten) betroffen sind;

f) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Er-
brechtes, soweit nicht Beratungs- oder Mediations-Rechts-
schutz gemäß § 2 l) besteht;
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g) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen die AUXILIA oder
das für diese tätige Schadenabwicklungsunternehmen;

h) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäuden
oder Gebäudeteilen sowie wegen Erschließungs- und sonstiger An-
liegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend erhobene Ge-
bühren für die Grundstücksversorgung handelt;

(3) a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;
b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Ge-

richtshöfen, soweit es sich nicht um die Wahrnehmung recht-
licher Interessen von Bediensteten internationaler oder supra-
nationaler Organisationen aus Arbeitsverhältnissen oder öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen handelt;

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren,
das über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet
wurde oder eröffnet werden soll;

d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im
Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen
des Vorwurfes eines Halt- oder Parkverstoßes;

f) in Asylrechtsverfahren und Ausländerrechtsverfahren;
(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversi-

cherungsvertrages untereinander, mitversicherter Personen
untereinander und mitversicherter Personen gegen den Versi-
cherungsnehmer;

b) sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene
Lebenspartner gleich welchen Geschlechts) untereinander in
ursächlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft;

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des
Rechtsschutzfalles auf den Versicherungsnehmer übertragen
worden oder übergegangen sind, wenn es sich nicht um An-
sprüche handelt, die im Rahmen eines vor Eintritt des Rechts-
schutzfalles abgeschlossenen Leasingvertrages über ein Motor-
fahrzeug zu Lande sowie Anhänger auf den Versicherten über-
gegangen sind;

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend ge-
machten Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung
für Verbindlichkeiten anderer Personen;

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) – h) ein ursächlicher Zusammenhang
mit einer vom Versicherungsnehmer vorsätzlich begangenen Straftat
besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus,
ist der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen
verpflichtet, die die AUXILIA erbracht hat.

§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz
(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutz-

falles
a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Schade-

nereignis an, das dem Anspruch zugrundeliegt;
b) im Beratungs- oder Mediations-Rechtsschutz für Familien-, Le-

benspartnerschafts- und Erbrecht gemäß § 2 l) von dem Ereig-
nis an, das die Änderung der Rechtslage des Versicherungsneh-
mers oder einer mitversicherten Person zur Folge hat;

c) in Betreuungsverfahren gemäß § 2 m) mit der Betreuungsan-
ordnung gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person;

d) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versi-
cherungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechts-
pflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen
haben soll.

Die Voraussetzungen nach a) bis d) müssen nach Beginn des Versi-
cherungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung eingetre-
ten sein. Für die Leistungsarten nach § 2 b) bis g) besteht Versiche-
rungsschutz jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten nach Versi-
cherungsbeginn (Wartezeit), soweit es sich nicht um die Wahrneh-
mung verkehrsrechtlicher Interessen versicherter Personen oder Mo-
torfahrzeuge handelt.
Ist ein Rechtsschutzfall vor Beginn des Versicherungsschutzes (§ 7)
oder während der drei Monate nach Versicherungsbeginn (§ 4
Abs. 1 – Wartezeit) eingetreten, wird Versicherungsschutz gewährt,
wenn das betroffene Risiko zu dem Zeitpunkt, an dem der Versiche-
rungsnehmer Kenntnis vom Rechtsschutzfall oder von den diesen
Rechtsschutzfall auslösenden Umständen erlangt, seit mindestens
fünf Jahren bei der AUXILIA versichert ist.

(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen Be-
ginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend,
wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger
als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für den betroffe-
nen Gegenstand der Versicherung eingetreten oder, soweit sich der
Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist.

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des

Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, den Verstoß
nach Absatz 1 d) ausgelöst hat;

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre
nach Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffe-
nen Gegenstand der Versicherung geltend gemacht wird.

(4) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) besteht kein Rechts-
schutz, wenn die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen
für die der Angelegenheit zugrundeliegende Steuer- oder Abgabe-
festsetzung vor dem im Versicherungsschein bezeichneten Versiche-
rungsbeginn eingetreten sind oder eingetreten sein sollen.

§ 4 a Versichererwechsel
Sofern im Versicherungsschein nichts anderes vereinbart ist, besteht in Ab-
weichung von § 4 Abs. 3 Anspruch auf Rechtsschutz, wenn
aa) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des Versi-

cherungsschutzes vorgenommen wurde, in die Vertragslaufzeit eines
Vorversicherers fällt und der Verstoß gem. § 4 Abs. 1 d) erst während
der Vertragslaufzeit des Versicherungsvertrages eintritt; allerdings
nur dann, wenn bezüglich des betroffenen Risikos lückenloser Versi-
cherungsschutz besteht;

bb) der Versicherungsfall in die Vertragslaufzeit eines Vorversicherers fällt
und der Anspruch auf Rechtsschutz später als drei Jahre nach Ende
der Vertragslaufzeit eines Vorversicherers gegenüber der AUXILIA
geltend gemacht wird; allerdings nur dann, wenn bezüglich des be-
troffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht,

cc) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) die tatsächlichen oder
behaupteten Voraussetzungen für die der Angelegenheit zu Grunde
liegende Steuer- oder Abgabefestsetzung während der Laufzeit des
Vorversicherers eingetreten sind oder eingetreten sein sollen und der
Verstoß gem. § 4 Abs. 1 d) erst während der Vertragslaufzeit des Ver-
sicherungsvertrages eintritt; allerdings nur dann, wenn bezüglich des
betroffenen Risikos lückenloser Versicherungsschutz besteht.

§ 5 Leistungsumfang 
(1) Die AUXILIA zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die verein-

barte Versicherungssumme. Zahlungen für den Versicherungsneh-
mer und mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutz-
falles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zah-
lungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ur-
sächlich zusammenhängen. Im Rahmen der Versicherungssumme
sorgt die AUXILIA für die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu
der im Versicherungsschein genannten Höhe für eine Kaution, die
gestellt werden muss, um den Versicherungsnehmer einstweilen vor
Strafverfolgungsmaßnahmen zu verschonen.

(2) Die AUXILIA erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen und trägt
a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung

eines für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis
zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zustän-
digen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes und in den Fällen,
in denen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) für die Er-
teilung eines mündlichen oder schriftlichen Rates oder einer
Auskunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebühren-
pflichtigen Tätigkeit zusammenhängt und für die Ausarbeitung
eines Gutachtens keine der Höhe nach bestimmte Gebühr fest-
setzt, je Rechtsschutzfall eine angemessene Vergütung bis zu
€ 250,—.
Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie
vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche
Wahrnehmung seiner Interessen, trägt die AUXILIA bei den
Leistungsarten gemäß § 2 a) bis g) weitere Kosten für einen im
Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines
Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbe-
vollmächtigten führt.

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergütung
eines für den Versicherungsnehmer tätigen am Ort des zuständi-
gen Gerichtes ansässigen ausländischen oder eines im Inland zu-
gelassenen Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall trägt die AUXILIA
die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung, die ent-
standen wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechtsan-
walt ansässig ist, zuständig wäre. Wohnt der Versicherungsneh-
mer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht ent-
fernt und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den Versiche-
rungsnehmer tätig, trägt die AUXILIA weitere Kosten für einen
im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines
Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem ausländi-
schen Rechtsanwalt führt;

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden,
sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis
zur eineinhalbfachen Höhe der Gebühren, die im Falle der An-
rufung eines zuständigen staatlichen Gerichtes erster Instanz
entstehen;
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e) die Kosten der außergerichtlichen Konfliktlösung durch Media-
tion von höchstens acht Sitzungsstunden á maximal € 180,—.
Sind nicht versicherte Personen als Partei am Mediationsverfah-
ren beteiligt, trägt die AUXILIA die Kosten anteilig im Verhältnis
versicherter zu nicht versicherten Personen. Versicherungs-
schutz besteht auch, wenn der Mediator nicht Rechtsanwalt
ist.

f) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließ-
lich der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die
von der Verwaltungsbehörde herangezogen werden, sowie die
Kosten der Vollstreckung im Verwaltungswege;

g) die übliche Vergütung
aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen

oder einer rechtsfähigen technischen Sachverständigen-
organisation in Fällen der 

– Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ord-
nungswidrigkeitenverfahren;

– Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und
Reparaturverträgen von Motorfahrzeugen zu Lande
sowie Anhängern;

bb) eines Sachverständigen soweit ein Gutachten für die Gel-
tendmachung von Ersatzansprüchen wegen der im Aus-
land eingetretenen Beschädigung eines Motorfahrzeuges
zu Lande sowie Anhängers erforderlich ist;

h) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem aus-
ländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter
oder Partei angeordnet ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der
für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden
Sätze übernommen;

i) die Kosten für die Übersetzung der für die Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers im Ausland
notwendigen schriftlichen Unterlagen aus der deutschen Spra-
che in die ausländische Gerichtssprache;

j) die dem Gegner durch die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu
deren Erstattung verpflichtet ist;

k) die gesetzlichen Fahrtkosten und Abwesenheitsgelder eines im
Landgerichtsbezirk des Besuchsorts zugelassenen Rechtsanwal-
tes, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Unfall, Krankheit
oder sonstigen körperlichen Gebrechens den Rechtsanwalt
nicht selbst aufsuchen kann.

(3) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der von der
AUXILIA zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist,
dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflich-
tung bereits erfüllt hat.

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte
Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages er-
stattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer ge-
zahlt wurden.

(4) Die AUXILIA trägt nicht
a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht über-

nommen hat;
b) die Kosten, die aufgrund einer gütlichen Erledigung, insbeson-

dere eines Vergleiches, nicht dem Verhältnis des Obsiegens
zum Unterliegen entsprechen;

c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je
Rechtsschutzfall. Bei mehreren Rechtsschutzfällen, die zeitlich
und ursächlich zusammenhängen, hat der Versicherungsneh-
mer die Selbstbeteiligung nur einmal zu tragen.

d) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren
Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entste-
hen;

e) Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die
später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels
eingeleitet werden;

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechts-
kraft einer Geldstrafe oder -buße unter € 255,—;

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre,
wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde.

h) Kosten, die aufgrund des vierten oder weiteren Verfahrens pro
Semester in ursächlichem Zusammenhang mit der Vergabe von
Studienplätzen entstehen.

(5) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entspre-
chend
a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Be-

ratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und
Erbrecht (§ 2 l) für Notare;

b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für Angehörige
der steuerberatenden Berufe;

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort
ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte.

(6) Abweichend von Absatz 2 b) trägt die AUXILIA bei Eintritt eines
Rechtsschutzfalles im Rahmen des § 6 Absatz 2 die Vergütung eines

für den Versicherungsnehmer tätigen ausländischen Rechtsanwaltes
bis zur Höhe der gesetzlichen Gebühren, die bei der Wahrnehmung
der rechtlichen Interessen in der Bundesrepublik Deutschland durch
einen deutschen Rechtsanwalt nach deutschem Gebührenrecht und
unter Ansatz der in Deutschland üblichen Gegenstands- und Streit-
werte angefallen wären.

§ 6 Örtlicher Geltungsbereich
(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interes-

sen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kana-
rischen Inseln, den Azoren oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht
oder eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zu-
ständig wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfahren
eingeleitet werden würde.

(2) Abweichend von Absatz 1 besteht Rechtsschutz weltweit für die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusammen-
hang mit einer Urlaubs-, Dienst- oder Geschäftsreise und aus Verträ-
gen, die über das Internet abgeschlossen wurden. Versetzungen oder
Abordnungen in Staaten dieses erweiterten Geltungsbereiches gelten
auch dann nicht als Dienst- oder Geschäftsreisen, wenn sie befristet
sind. Es besteht kein Rechtsschutz für den Staat dieses erweiterten
Geltungsbereiches, dessen Staatsangehörigkeit eine versicherte Per-
son besitzt oder in dem sie einen Wohnsitz hat.
Ausgeschlossen ist die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ur-
sächlichem Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit sowie die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusammen-
hang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten
oder Teilnutzungsrechten (Timesharing) an Grundstücken, Gebäuden
oder Gebäudeteilen.

2. Versicherungsverhältnis

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag unver-
züglich nach Fälligkeit im Sinne von § 9 (2). Absatz 1, Satz 1 zahlt. Eine ver-
einbarte Wartezeit bleibt unberührt.

§ 8 Vertragsdauer
(1) Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-

schlossen.
(2) Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich

der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spä-
testens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res eine Kündigung zugegangen ist.

§ 9 Versicherungsbeitrag
(1) Beitrag und Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die
der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten
Höhe zu entrichten hat.

(2) Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Bei-
trag
a) Fälligkeit der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

b) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag nicht recht-
zeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versi-
cherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

c) Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten Beitrag nicht recht-
zeitig, kann die AUXILIA vom Vertrag zurücktreten, solange der
Beitrag nicht gezahlt ist. Die AUXILIA kann nicht zurücktreten,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

(3) Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
a) Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeit-

punkt fällig.
b) Verzug

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Die AUXILIA ist
berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen
Schadens zu verlangen.
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c) Zahlungsaufforderung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann die AUXILIA
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständi-
gen Beträge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen bezif-
fert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 4 und 5
mit dem Fristablauf verbunden sind.

d) Kein Versicherungsschutz
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zah-
lungsaufforderung nach Absatz 3 darauf hingewiesen wurde.

e) Kündigung
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, kann die AUXILIA den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Absatz 3
darauf hingewiesen hat.
Hat die AUXILIA gekündigt, und zahlt der Versicherungsneh-
mer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag,
besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen
dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind,
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

(4) Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
a) Rechtzeitige Zahlung

Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart,
gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsneh-
mer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers von der AUXILIA nicht eingezogen werden, ist
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich
nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung
der AUXILIA erfolgt.

b) Beendigung des Lastschriftverfahrens
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Ver-
sicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat,
oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu
vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist
die AUXILIA berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Last-
schriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist
zur Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er von
der AUXILIA hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

(5) Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit
der Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann die AUXILIA für die
Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

(6) Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat die AUXILIA, soweit
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Bei-
trages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz be-
standen hat.

§ 10 Beitragsanpassung
(1) Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt zum 1. Juli eines jeden Jahres,

um welchen Prozentsatz sich das Produkt von Schadenhäufigkeit und
Durchschnitt der Schadenzahlungen der AUXILIA im vergangenen
Kalenderjahr im Verhältnis zum vorausgegangenen Kalenderjahr er-
höht oder vermindert hat.
Der jeweils ermittelte Prozentsatz wird auf die nächstniedrigere,
durch 2,5 teilbare Zahl abgerundet.
Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die
Summe der Zahlungen, die für alle in diesem Jahr erledigten Rechts-
schutzfälle insgesamt geleistet wurden, geteilt durch die Anzahl die-
ser Rechtsschutzfälle.
Als Schadenhäufigkeit eines Kalenderjahres gilt die Anzahl der in die-
sem Jahr gemeldeten Rechtsschutzfälle, geteilt durch die Anzahl der
im Jahresmittel versicherten Risiken.

(2) Ergeben die Ermittlungen gemäß Absatz (1) eine Erhöhung, ist die
AUXILIA berechtigt und im Falle einer Verminderung verpflichtet, den
Folgejahresbeitrag um den festgestellten Prozentsatz zu ändern,
jedoch nicht vor Ablauf eines Jahres nach Beginn des
Versicherungsvertrages. Der erhöhte Beitrag darf den zum Zeitpunkt
der Erhöhung geltenden Tarifbeitrag nicht übersteigen. Eine
Beitragsänderung unterbleibt, wenn dieser Prozentsatz unter 5 liegt;
er ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

(3) Die Beitragsanpassung gilt für alle Folgejahresbeiträge, die ab 1. Ja-
nuar des Folgejahres, in dem die Ermittlungen des Treuhänders er-
folgten, fällig werden; sie wird dem Versicherungsnehmer mit der
Beitragsrechnung mitgeteilt.

(4) Erhöht sich der Beitrag, kann der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der
AUXILIA mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt
kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Die
AUXILIA hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kün-
digungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungs-
nehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Bei-
tragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer be-
gründet kein Kündigungsrecht.

§ 11 Änderung der für die Beitragsabrechnung wesentlichen
Umstände
(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif der

AUXILIA einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt,
kann die AUXILIA vom Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch
entstandene höhere Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird die
höhere Gefahr nach dem Tarif der AUXILIA auch gegen einen höhe-
ren Beitrag nicht übernommen, kann die AUXILIA die Absicherung
der höheren Gefahr ausschließen.
Erhöht sich der Beitrag wegen der Gefahrerhöhung um mehr als
10 Prozent oder schließt die AUXILIA die Absicherung der höheren
Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung der AUXILIA ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat die AUXILIA den Ver-
sicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif der
AUXILIA einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt,
kann die AUXILIA vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den ge-
ringeren Beitrag verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen
Umstand der AUXILIA später als zwei Monate nach dessen Eintritt an,
wird der Beitrag erst vom Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

(3) Der Versicherungsnehmer hat der AUXILIA innerhalb eines Monates
nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberechnung erfor-
derlichen Angaben zu machen. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Pflicht, kann die AUXILIA den Vertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat kündigen. Macht der Versicherungsnehmer
bis zum Fristablauf diese Angaben vorsätzlich unrichtig oder unter-
lässt er die erforderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in dem die
Angaben der AUXILIA hätten zugehen müssen, so hat der Versiche-
rungsnehmer keinen Versicherungsschutz, es sei denn, der AUXILIA
war der Eintritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht
das Unterlassen der erforderlichen Angaben oder die unrichtige An-
gabe auf grober Fahrlässigkeit, kann die AUXILIA den Umfang des
Versicherungsschutzes in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis kürzen. Die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der
Versicherungsnehmer. Der Versicherungsnehmer hat gleichwohl Ver-
sicherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die
Frist für die Kündigung der AUXILIA abgelaufen war und sie nicht ge-
kündigt hat. Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Gefahr weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch
den Umfang der Leistung der AUXILIA ursächlich war.

(4) Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als
vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein
soll.

§ 12 Wegfall des Gegenstandes der Versicherung einschließlich
Tod des Versicherungsnehmers
(1) Fällt der Gegenstand der Versicherung ganz oder teilweise weg, endet

der Versicherungsschutz für den weggefallenen Gegenstand, soweit
keine abweichende Regelung getroffen ist. Erlangt die AUXILIA später
als zwei Monate nach dem Wegfall des Gegenstandes der Versiche-
rung hiervon Kenntnis, steht ihr der Beitrag bis zum Zeitpunkt der
Kenntniserlangung zu.

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versiche-
rungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode fort, soweit
der Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Grün-
den ein Wegfall des Gegenstandes der Versicherung vorliegt. Wird
der nach dem Todestag nächstfällige Beitrag bezahlt, bleibt der Ver-
sicherungsschutz in dem am Todestag bestehenden Umfang aufrech-
terhalten. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den gezahlt
wurde, wird an Stelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer. Er
kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die Aufhebung des
Versicherungsvertrages mit Wirkung ab Todestag verlangen.

(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungsschein be-
zeichnete, selbstbewohnte Wohnung oder das selbstbewohnte Einfa-
milienhaus, geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt über.
Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit der Ei-
gennutzung stehen, auch soweit sie erst nach dem Auszug aus dem
bisherigen Objekt eintreten. Das Gleiche gilt für Rechtsschutzfälle,
die sich auf das neue Objekt beziehen und vor dessen geplantem
oder tatsächlichem Bezug eintreten.
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(4) Wechselt der Versicherungsnehmer ein Objekt, das er für seine ge-
werbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit selbst
nutzt, findet Absatz 3 entsprechende Anwendung.

§ 13 Außerordentliche Kündigung
(1) Hat nach dem Eintritt eines Rechtsschutzfalles die AUXILIA ihre Leis-

tungspflicht anerkannt oder abgelehnt, ist der Versicherungsnehmer
berechtigt, den Vertrag durch Kündigung vorzeitig zu beenden.

(2) Hat die AUXILIA ihre Leistungspflicht für mindestens drei innerhalb
von 12 Monaten eingetretenen Rechtsschutzfälle anerkannt oder ab-
gelehnt, ist die AUXILIA innerhalb eines Monates nach Anerkennung
oder Ablehnung der Leistungspflicht für den dritten oder jeden wei-
teren Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag durch Kündigung vor-
zeitig zu beenden.

(3) Das Recht zur Kündigung entfällt, wenn die schriftliche Kündigung
dem Vertragspartner nicht innerhalb eines Monates nach Eintritt der
Kündigungsvoraussetzung zugegangen ist.

(4) Die fristgemäße Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang
wirksam, wenn sie nicht ausdrücklich zu dem in § 8 genannten Ab-
lauf erfolgt.

§ 14 Gesetzliche Verjährung
(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-

ren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches.

(2) Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei der AUXILIA ange-
meldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung der AUXILIA dem Ver-
sicherten in Textform zugeht.

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im je-

weils bestimmten Umfang für die in § 21 bis § 28 oder im Versiche-
rungsschein genannten sonstigen Personen. Außerdem besteht Ver-
sicherungsschutz für Ansprüche, die natürlichen Personen aufgrund
Verletzung oder Tötung des Versicherungsnehmers oder einer mit-
versicherten Person kraft Gesetzes zustehen.

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer be-
treffenden Bestimmungen sinngemäß. Der Versicherungsnehmer
kann jedoch widersprechen, wenn eine mitversicherte Person Rechts-
schutz verlangt.

§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
(1) Alle für die AUXILIA bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an

die Hauptverwaltung der AUXILIA gerichtet werden.
(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift der

AUXILIA nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte der AUXILIA bekannten
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach Absendung des Briefes als
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer
Namensänderung des Versicherungsnehmers.

(3) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbe-
betrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen
Niederlassung die Bestimmungen des Absatzes 2 Anwendung.

3. Rechtsschutzfall

§ 17 Verhalten nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles
(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den Versicherungs-

nehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, kann er
einen Rechtsanwalt seiner Wahl beauftragen, dessen Vergütung die
AUXILIA nach § 5 Absatz 2 a) und b) trägt. Die AUXILIA wählt den
Rechtsanwalt aus,
a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;
b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt

und der AUXILIA die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsan-
waltes notwendig erscheint.

(2) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits
selbst beauftragt hat, wird dieser von der AUXILIA im Namen des
Versicherungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwal-
tes ist die AUXILIA nicht verantwortlich.

(3) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch geltend,
hat er die AUXILIA vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche
Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweismittel
anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

(4) Die AUXILIA bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall be-
stehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer
Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor
die AUXILIA den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen
durch solche Maßnahmen Kosten, trägt die AUXILIA nur die Kosten,

die sie bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maß-
nahmen zu tragen hätte.

(5) Der Versicherungsnehmer hat
a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten

Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachla-
ge zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die mög-
lichen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen
zu beschaffen;

b) der AUXILIA auf Verlangen Auskunft über den Stand der Ange-
legenheit zu geben;

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,
aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmit-

teln die Zustimmung der AUXILIA einzuholen;
bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen ge-

richtlichen Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder
rechtliche Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit
haben kann;

cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kos-
ten oder eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die
Gegenseite verursachen könnte.

(6) Wird eine der in den Absätzen 3 und 5 genannten Obliegenheiten
vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versi-
cherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit
ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis
zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt eines Rechts-
schutzfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit
zur Voraussetzung, dass die AUXILIA den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen hat. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Ob-
liegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für
die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA obliegenden Leis-
tung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(7) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem
Einverständnis der AUXILIA abgetreten werden.

(8) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung
von Kosten, die die AUXILIA getragen hat, gehen mit ihrer Entste-
hung auf diese über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche
notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer der AUXILIA
auszuhändigen und bei deren Maßnahmen gegen die anderen auf
Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete
Kosten sind an die AUXILIA zurückzuzahlen.

§ 18 Prüfung der Erfolgsaussichten
(1) Ist die AUXILIA der Auffassung, dass die Wahrnehmung der recht-

lichen Interessen des Versicherungsnehmers keine hinreichende Aus-
sicht auf Erfolg bietet, mutwillig erscheint oder in grobem Missver-
hältnis zu dem angestrebten Erfolg steht, kann sie ihre Leistungs-
pflicht verneinen. Dies hat sie dem Versicherungsnehmer unter Anga-
be der Gründe unverzüglich mitzuteilen. Wird dem Versicherungs-
nehmer die Verletzung einer Vorschrift des Straf- oder Ordnungswi-
drigkeitenrechtes vorgeworfen, prüft die AUXILIA die Erfolgsaussich-
ten der Verteidigung nicht in den Tatsacheninstanzen.

(2) Hat die AUXILIA ihre Leistungspflicht gemäß Absatz 1 verneint und
stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung der AUXILIA nicht
zu, kann der Versicherungsnehmer den für ihn tätigen oder noch zu
beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten der AUXILIA veranlassen,
dieser gegenüber eine begründete Stellungnahme darüber abzuge-
ben, dass die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen hinreichen-
de Aussicht auf Erfolg bietet, nicht mutwillig erscheint und nicht in
grobem Missverhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht. Die Ent-
scheidung des Rechtsanwaltes ist für beide Teile bindend, es sei
denn, dass sie offenbar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage er-
heblich abweicht.

(3) Die AUXILIA kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von mindes-
tens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer den
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu
unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die
Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt der Versi-
cherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der von der
AUXILIA gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Die
AUXILIA ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer ausdrücklich auf
die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen.

§ 19
entfällt
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§ 20 Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht
(1) Klagen gegen die AUXILIA

Für Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen die AUXILIA
erhoben werden, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach
dem Sitz der AUXILIA oder ihrer für das jeweilige Versicherungsver-
hältnis zuständigen Niederlassung.
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Ge-
richt örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen
aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zu-
ständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Ver-
sicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnergesell-
schaft ist.

(3) Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
Sind der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Versicherungs-
nehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen dem Versicherungsnehmer nach dem Sitz der AUXILIA
oder ihrer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

(4) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

4. Formen des Versicherungsschutzes

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz 
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner

Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsabschluss
oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen oder auf sei-
nen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen und als
Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorüber-
gehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie
Anhängers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen
in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen
dieser Motorfahrzeuge.

(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge
gemäß Absatz 1 beschränkt werden. Als gleichartig gelten jeweils
– PKWs, Komibs, Krafträder, Mofas, Mopeds, Wohnmobile ohne

Vermietung sowie Anhänger,
– Nutzfahrzeuge bis 4 t Nutzlast, Omnibusse bis 9 Sitze, PKW-

Fahrschulfahrzeuge, Zugmaschinen, Traktoren, Sonderfahrzeu-
ge sowie Anhänger,

– Nutzfahrzeuge über 4 t Nutzlast, Sattelzugmaschinen, Fahrzeu-
ge mit roten Kennzeichen sowie Anhänger,

– Omnibusse über 9 Sitze sowie Anhänger,
– Taxen, Mietwagen, Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge, Wohnmo-

bile mit Vermietung sowie Anhänger.
(3) Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, dass der Versi-

cherungsschutz für ein oder mehrere im Versicherungsschein be-
zeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft
sowie Anhänger (Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht auf den
Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehen sind (Fahrzeug-Rechts-
schutz).

(4) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k).

(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausgeschlossen
werden.

(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht in den Fällen
der Absätze 1 und 2 auch im Zusammenhang mit dem Vertrag über
den Erwerb eines neu hinzukommenden gleichartigen Motorfahrzeu-
ges. Dies gilt nicht, wenn das Motorfahrzeug zum gewerblichen
Weiterverkauf oder nur zum vorübergehenden Eigengebrauch erwor-
ben wird.
Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im Zu-
sammenhang mit Versicherungsverträgen Dritter bezüglich der unter
Absatz 1 und 2 versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme gemieteter
Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.

(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im
Vertrags- und Sachenrecht für den Versicherungsnehmer bei der Teil-
nahme am öffentlichen und privaten Verkehr.
Mitversichert sind:
aa) der eheliche/eingetragene oder der im Versicherungsschein ge-

nannte sonstige Lebenspartner des Versicherungsnehmers oder
der gemäß Absatz 1 genannten Person,

bb) die minderjährigen Kinder,
cc) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonsti-

gen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein
leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

dd) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort ge-
meldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern des Versiche-
rungsnehmers/Lebenspartners,
diese jedoch nicht als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Le-
asingnehmer oder Fahrer eines auf sie zugelassenen oder auf
ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen
Motorfahrzeuges oder Anhängers.

(8) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten.
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Oblie-
genheit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwe-
re des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkennt-
nis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA oblie-
genden Leistung ursächlich war.

(9) Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 seit mindestens sechs Monaten
kein Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer zugelassen und
nicht mehr auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen
versehen, kann der Versicherungsnehmer unbeschadet seines Rech-
tes auf Herabsetzung des Beitrages gemäß § 11 Absatz 2 die Aufhe-
bung des Versicherungsvertrages mit sofortiger Wirkung verlangen.

(10) Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges ist der
AUXILIA innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und das Folge-
fahrzeug zu bezeichnen. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten
besteht Rechtsschutz nur, wenn der Versicherungsnehmer die An-
zeige- und Bezeichnungspflicht ohne Verschulden oder leicht fahr-
lässig versäumt hat. Bei grob fahrlässigem Verstoß gegen diese Ob-
liegenheiten ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass
der Obliegenheitsverstoß nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versi-
cherungsschutz bestehen.
Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des versicherten
Fahrzeuges erworben, bleibt dieses bis zu seiner Veräußerung, läng-
stens jedoch bis zu einem Monat nach Erwerb des Folgefahrzeuges
ohne zusätzlichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines Fahrzeuges
innerhalb eines Monates vor oder innerhalb eines Monates nach der
Veräußerung des versicherten Fahrzeuges wird vermutet, dass es sich
um ein Folgefahrzeug handelt.

§ 21 a Personen-Verkehrs-Rechtsschutz
(1) Versicherungsschutz besteht für:

a) den Versicherungsnehmer,
b) seinen ehelichen/eingetragenen oder im Versicherungsschein

genannten sonstigen Lebenspartner,
c) eine andere im Versicherungsschein genannte Person 

bei der Teilnahme am öffentlichen oder privaten Verkehr, je-
doch nicht als Eigentümer, Halter oder Fahrer zulassungspflich-
tiger oder mit einem Versicherungskennzeichen zu versehender
Motorfahrzeuge.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)

als Eigentümer nicht zulassungspflichtiger oder
nicht mit einem Versicherungskennzeichen zu
versehender Motorfahrzeuge,

– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k).
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§ 22 Fahrer-Rechtsschutz
(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein genann-

te Person bei der Teilnahme am öffentlichen und privaten Verkehr,
jedoch nicht als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingneh-
mer oder Fahrer eines auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehenen Motorfahrzeuges oder
Anhängers.

(2) Unternehmen können den Versicherungsschutz nach Absatz 1 für
alle Kraftfahrer in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für das Unter-
nehmen vereinbaren.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),
– Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g) aa),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k).

(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug zu Lande auf
die im Versicherungsschein genannte Person zugelassen oder auf
ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, wan-
delt sich der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 21 Absätze
1, 4, 7 und 8 um, falls der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines
Monates nach Zugang eines entsprechend geänderten Nachtrages
zum Versicherungsschein widerspricht. Die Wahrnehmung recht-
licher Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb dieses Motor-
fahrzeuges zu Lande ist eingeschlossen.

(5) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeuges berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheiten
besteht Rechtsschutz nur, wenn der Fahrer von diesem Verstoß ohne
Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatte. Bei grob
fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Obliegenheit ist
die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Fahrers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Weist
der Fahrer nach, dass seine Unkenntnis nicht grob fahrlässig war,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

(6) Hat in den Fällen des Absatzes 1 die im Versicherungsschein genann-
te Person länger als sechs Monate keine Fahrerlaubnis mehr, endet
der Versicherungsvertrag. Zeigt der Versicherungsnehmer das Fehlen
der Fahrerlaubnis spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Ab-
lauf der Sechsmonatsfrist an, endet der Versicherungsvertrag mit Ab-
lauf der Sechsmonatsfrist. Geht die Anzeige später bei der AUXILIA
ein, endet der Versicherungsvertrag mit Eingang der Anzeige.

§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbständige und freiberuflich Tätige
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und sei-

nen ehelichen/eingetragenen oder im Versicherungsschein genann-
ten sonstigen Lebenspartner, wenn einer oder beide eine gewerbli-
che, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit ausüben,
a) für den privaten Bereich,
b) für den beruflichen Bereich in Ausübung einer nichtselbständi-

gen Tätigkeit.
(2) Mitversichert sind

a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer ein-
getragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden voll-
jährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche
Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt
erhalten,

b) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort ge-
meldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern des Versiche-
rungsnehmers/Lebenspartners.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
– Arbeits-Rechtsschutz, auch als Arbeitgeber aus

hauswirtschaftlichen Beschäftigungs- und
Pflegeverhältnissen, (§ 2 b),

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),
– Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
– Opfer-Rechtsschutz (§ 2 j),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k),
– Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,

Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 l),
– Betreuungs-Rechtsschutz (§ 2 m).

(4) a) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter,
Leasingnehmer und Fahrer eines zulassungspflichtigen oder mit
einem Versicherungskennzeichen zu versehenden Motorfahr-
zeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers
(Hinweis: Versicherbar über § 28).

b) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Vermieter, Verpächter,
Mieter, Pächter oder Nutzungsberechtigter von Grundstücken,
Gebäuden oder Gebäudeteilen (Hinweis: Versicherbar über
§ 29).

(5) Sind der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebens-
partner nicht mehr gewerblich, freiberuflich oder sonstig selbständig
tätig oder wird von diesen keine der vorgenannten Tätigkeiten mit
einem Gesamt-Bruttoumsatz von mehr als € 20.000,— – bezogen
auf das letzte Kalenderjahr – ausgeübt, wandelt sich der Versiche-
rungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach § 25
um.

§ 24 Rechtsschutz für Firmen, Selbständige und
freiberuflich Tätige
(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein bezeich-

nete, gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit
des Versicherungsnehmers. Mitversichert sind die vom Versiche-
rungsnehmer beschäftigten Personen in Ausübung ihrer beruflichen
Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
– Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b),
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),
– Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
– Opfer-Rechtsschutz (§ 2 j),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k),
– Daten-Rechtsschutz gemäß Sonderbedingungen.

(3) a) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter,
Leasingnehmer und Fahrer eines zulassungspflichtigen oder mit
einem Versicherungskennzeichen zu versehenden Motorfahr-
zeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers
(Hinweis: Versicherbar über § 28).

b) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Vermieter, Verpächter,
Mieter, Pächter oder Nutzungsberechtigter von Grundstücken,
Gebäuden oder Gebäudeteilen (Hinweis: Versicherbar über
§ 29).

(4) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des
Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungs-
schutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb von drei
Jahren nach der Beendigung des Versicherungsvertrages eintreten
und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein genannten
Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen.

§ 25 Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbständige
(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und den beruflichen

Bereich des Versicherungsnehmers und seines ehelichen/eingetrage-
nen oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspart-
ners, wenn diese keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige
selbständige Tätigkeit mit einem Gesamt-Bruttoumsatz von mehr als
€ 20.000,— – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein
Versicherungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit
einer der vorgenannten selbständigen Tätigkeiten.

(2) Mitversichert sind
a) die minderjährigen und die unverheirateten, nicht in einer ein-

getragenen oder sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden voll-
jährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche
Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt
erhalten,

b) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort ge-
meldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern des Versiche-
rungsnehmers/Lebenspartners.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
– Arbeits-Rechtsschutz, auch als Arbeitgeber aus

hauswirtschaftlichen Beschäftigungs- und
Pflegeverhältnissen, (§ 2 b),

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),
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– Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g) bb),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
– Opfer-Rechtsschutz (§ 2 j),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k),
– Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,

Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 l),
– Betreuungs-Rechtsschutz (§ 2 m).

(4) a) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter,
Leasingnehmer und Fahrer eines zulassungspflichtigen oder mit
einem Versicherungskennzeichen zu versehenden Motorfahr-
zeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhängers
(Hinweis: Versicherbar über § 26).

b) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Vermieter, Verpächter,
Mieter, Pächter oder Nutzungsberechtigter von Grundstücken,
Gebäuden oder Gebäudeteilen (Hinweis: Versicherbar über
§ 29).

(5) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebens-
partner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige
Tätigkeit mit einem Gesamt-Bruttoumsatz von mehr als € 20.000,—
im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt deren aus
einer solchen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter Gesamt-Brut-
toumsatz den Betrag von € 20.000,—, wandelt sich der Versiche-
rungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach § 23
um.

§ 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz
für Nichtselbständige
(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruflichen Be-

reich des Versicherungsnehmers und seines ehelichen/eingetragenen
oder im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartners,
wenn diese keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstän-
dige Tätigkeit mit einem Gesamt-Bruttoumsatz von mehr als
€ 20.000,— – bezogen auf das letzte Kalenderjahr – ausüben. Kein
Versicherungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhöhe für
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit
einer der vorgenannten selbständigen Tätigkeiten.

(2) Mitversichert sind 
a) die minderjährigen Kinder,
b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonsti-

gen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein
leistungsbezogenes Entgelt erhalten;

c) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort ge-
meldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern des Versiche-
rungsnehmers/Lebenspartners;

d) die unter Abs. 1 und Abs. 2 a) bis c) genannten Personen in
ihrer Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertrags-
abschluss oder während der Vertragsdauer auf sie zugelasse-
nen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzei-
chen versehenen und als Mieter jedes von ihnen als Selbstfah-
rer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemie-
teten Motorfahrzeuges sowie Anhängers und alle Personen als
berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Motorfahr-
zeuge;

e) die unter Abs. 1 und Abs. 2 a) bis c) genannten Personen in
ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motorfahrzeuges, das weder
ihnen gehört noch auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehen ist.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
– Arbeits-Rechtsschutz, auch als Arbeitgeber aus

hauswirtschaftlichen Beschäftigungs- und
Pflegeverhältnissen, (§ 2 b),

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),
– Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
– Opfer-Rechtsschutz (§ 2 j),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k),
– Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,

Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 l),
– Betreuungs-Rechtsschutz (§ 2 m).
Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen als Eigentümer, Vermieter, Verpächter, Mieter, Pächter
oder Nutzungsberechtigter von Grundstücken, Gebäuden oder Ge-
bäudeteilen (Hinweis: Versicherbar über § 29).

(4) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im Zu-
sammenhang mit dem Erwerb eines neu hinzukommenden Motor-
fahrzeuges. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug zum gewerblichen
Weiterverkauf oder nur zum vorübergehenden Eigengebrauch erwor-
ben wird.
Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im Zu-
sammenhang mit Versicherungsverträgen Dritter bezüglich der unter
Absatz 2 d) versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme gemieteter Selbst-
fahrer-Vermietfahrzeuge.

(5) Motorfahrzeuge im Sinne dieser Bestimmung sind solche zu Lande,
zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger.

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten.
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Oblie-
genheit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwe-
re des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkennt-
nis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA oblie-
genden Leistung ursächlich war.

(7) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebens-
partner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige
Tätigkeit mit einem Gesamt-Bruttoumsatz von mehr als € 20.000,—
im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt deren aus
einer der vorgenannten selbständigen Tätigkeiten im letzten Kalen-
derjahr erzielter Gesamt-Bruttoumsatz den Betrag von € 20.000,—,
wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt dieser Umstän-
de in einen solchen nach § 21 Absätze 1 und 4 bis 9 – für die auf den
Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehenen Fahrzeuge – und § 23
um. Der Versicherungsnehmer kann jedoch innerhalb von sechs Mo-
naten nach der Umwandlung die Beendigung des Versicherungs-
schutzes nach § 21 verlangen. Verlangt er dies später als zwei Mona-
te nach Eintritt der für die Umwandlung des Versicherungsschutzes
ursächlichen Tatsachen, endet der Versicherungsschutz nach § 21
erst mit Eingang der entsprechenden Erklärung des Versicherungs-
nehmers.

(8) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande und
kein Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer und die mitversi-
cherten Personen zugelassen oder auf deren Namen mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer ver-
langen, dass der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 25 um-
gewandelt wird. Eine solche Umwandlung tritt automatisch ein,
wenn die gleichen Voraussetzungen vorliegen und der Versiche-
rungsnehmer und die mitversicherten Personen zusätzlich keine Fah-
rerlaubnis haben. Werden die für die Umwandlung des Versiche-
rungsschutzes ursächlichen Tatsachen der AUXILIA später als zwei
Monate nach ihrem Eintritt angezeigt, erfolgt die Umwandlung des
Versicherungsschutzes erst ab Eingang der Anzeige.

§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz
(1) Versicherungsschutz besteht für den beruflichen Bereich des Versi-

cherungsnehmers als Inhaber des im Versicherungsschein bezeichne-
ten land- und/oder forstwirtschaftlichen Betriebes sowie für den pri-
vaten Bereich und die Ausübung nichtselbständiger Tätigkeiten.

(2) Mitversichert sind
a) aa) der eheliche/eingetragene oder der im Versicherungs-

schein genannte sonstige Lebenspartner des Versiche-
rungsnehmers,

bb) die minderjährigen Kinder,
cc) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder

sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kin-
der, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie
erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit
ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt er-
halten,

dd) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden,
dort gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern
des Versicherungsnehmers/Lebenspartners,

ee) die im Versicherungsschein genannten, ausschließlich im
Betrieb des Versicherungsnehmers tätigen, dort wohn-
haften und im Grundbuch eingetragenen Mitinhaber
sowie deren eheliche/eingetragene oder im Versiche-
rungsschein genannte sonstige Lebenspartner und die
minderjährigen Kinder dieser Personen,
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ff) die im Versicherungsschein genannten, ausschließlich im
Betrieb des Versicherungsnehmers tätigen und dort
wohnhaften Hoferben sowie deren eheliche/eingetrage-
ne oder im Versicherungsschein genannte sonstige Le-
benspartner und die minderjährigen Kinder dieser Perso-
nen,

gg) die im Versicherungsschein genannten, ausschließlich im
Betrieb des Versicherungsnehmers wohnhaften Altentei-
ler sowie deren eheliche/eingetragene oder im Versiche-
rungsschein genannte sonstige Lebenspartner und die
minderjährigen Kinder dieser Personen,

hh) die unter Abs. 1 und Abs. 2 a) aa) bis gg) genannten Per-
sonen in ihrer Eigenschaft als Eigentümer oder Halter der
in Abs. 5 genannten, bei Vertragsabschluss oder wäh-
rend der Vertragsdauer auf sie zugelassenen oder auf
ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen verse-
henen und als Mieter jedes von ihnen als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch ge-
mieteten Motorfahrzeuges sowie Anhängers und alle
Personen als berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen
dieser Motorfahrzeuge,

ii) die unter Abs. 1 und Abs. 2 a) aa) bis gg) genannten Per-
sonen in ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motorfahrzeu-
ges, das weder ihnen gehört noch auf sie zugelassen
oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzei-
chen versehen ist,

b) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb beschäf-
tigten Personen in Ausübung ihrer Tätigkeit für den Be-
trieb.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
– Arbeits-Rechtsschutz, auch als Arbeitgeber aus

hauswirtschaftlichen Beschäftigungs- und
Pflegeverhältnissen, (§ 2 b),

– Gebäude-, Wohnungs- und
Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)
für land- oder forstwirtschaftlich genutzte
Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile,

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d),
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),
– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),
– Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
– Opfer-Rechtsschutz (§ 2 j),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k),
– Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,

Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 l),
– Betreuungs-Rechtsschutz (§ 2 m),
– Daten-Rechtsschutz gemäß Sonderbedingungen.
Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im Zu-
sammenhang mit Versicherungsverträgen Dritter bezüglich der unter
Absatz 2 a) hh) versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme gemieteter
Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge.

(4) Der Versicherungsschutz kann in teilweiser Abweichung von § 3 Abs.
3 d) auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Enteignungs-,
Planfeststellungs- und Flurbereinigungsverfahren erweitert werden.

(5) Soweit es sich nicht um Personenkraft- oder Kombiwagen, Krafträder
oder land- oder forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge oder Motor-
fahrzeuge zu Wasser und in der Luft handelt, besteht kein Rechts-
schutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentümer,
Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer von Motorfahrzeugen.

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten.
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Oblie-
genheit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwe-
re des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkennt-
nis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA oblie-
genden Leistung ursächlich war.

§ 28 Spezial-Rechtsschutz für Firmen, Selbständige und
freiberuflich Tätige
(1) Versicherungsschutz besteht

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, frei-
berufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers;

b) für den Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungs-
schein genannte Person auch im privaten Bereich und für die
Ausübung nichtselbständiger Tätigkeiten.

(2) Mitversichert sind
a) der eheliche/eingetragene oder der im Versicherungsschein ge-

nannte sonstige Lebenspartner des Versicherungsnehmers oder
der gemäß Absatz 1 b) genannten Person,

b) die minderjährigen Kinder,
c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonsti-

gen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein
leistungsbezogenes Entgelt erhalten,

d) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort ge-
meldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern des Versiche-
rungsnehmers/Lebenspartners,

e) die in Abs. 1 und Abs. 2 a) bis d) genannten Personen in ihrer
Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes im Versicherungs-
schein genannten und bei Vertragsabschluss oder während der
Vertragsdauer auf sie zugelassenen oder auf ihren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehenen und als Mieter
jedes von ihnen als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorüber-
gehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges sowie An-
hängers und alle Personen als berechtigte Fahrer oder berech-
tigte Insassen dieser Motorfahrzeuge,

f) die unter Abs. 1 b) und 2 a) bis d) genannten Personen in ihrer
Eigenschaft als Fahrer jedes Motorfahrzeuges, das weder ihnen
gehört noch auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehen ist,

g) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in Ausü-
bung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a),
– Arbeits-Rechtsschutz, auch als Arbeitgeber aus

hauswirtschaftlichen Beschäftigungs- und
Pflegeverhältnissen, (§ 2 b),

– Gebäude-, Wohnungs- und
Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)
für im Versicherungsschein bezeichnete
selbstgenutzte Grundstücke, Gebäude oder
Gebäudeteile,

– Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)
für den privaten Bereich, die Ausübung nicht-
selbständiger Tätigkeiten und im Zusammen-
hang mit der Eigenschaft als Eigentümer, Hal-
ter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer der
im Versicherungsschein genannten Motor-
fahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der
Luft sowie Anhängern, nicht jedoch bei ge-
werblicher Nutzung von Motorfahrzeugen zu
Wasser und in der Luft,

– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
für den privaten Bereich, die Ausübung nicht-
selbständiger sowie selbständiger Tätigkeiten
und im Zusammenhang mit der Eigenschaft
als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und
Leasingnehmer der im Versicherungsschein
genannten Motorfahrzeuge zu Lande sowie
Anhängern,

– Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f),
– Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g),
– Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),
– Opfer-Rechtsschutz (§ 2 j),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k),
– Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,

Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 l),
– Betreuungs-Rechtsschutz (§ 2 m),
– Daten-Rechtsschutz gemäß Sonderbedingungen.
Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht auch im Zu-
sammenhang mit Versicherungsverträgen Dritter bezüglich der unter
Absatz 2 e) versicherten Fahrzeuge mit Ausnahme gemieteter Selbst-
fahrer-Vermietfahrzeuge.

(4) Der Versicherungsschutz kann auf Rechtsschutz im Vertrags- und Sa-
chenrecht für die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen
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im Zusammenhang mit der selbständigen Tätigkeit (§ 2 d) erweitert
werden.

(5) Es besteht kein Rechtsschutz im Zusammenhang mit einer eigenen
selbständigen oder freiberuflichen Tätigkeit mitversicherter Personen
gemäß Abs. 2 a) bis d) sowie für auf deren Geschäftsbetrieb zugelas-
sene gewerblich genutzten Motorfahrzeuge.

(6) Der Fahrer muss bei Eintritt des Rechtsschutzfalles die vorgeschriebe-
ne Fahrerlaubnis haben, zum Führen des Fahrzeugs berechtigt sein
und das Fahrzeug muss zugelassen oder mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen sein. Bei Verstoß gegen diese Obliegenheit be-
steht Rechtsschutz nur für diejenigen Personen, die von diesem Ver-
stoß ohne Verschulden oder leicht fahrlässig keine Kenntnis hatten.
Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Verstoßes gegen diese Oblie-
genheit ist die AUXILIA berechtigt, ihre Leistung in einem der Schwe-
re des Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen. Weist die versicherte Person nach, dass ihre Unkennt-
nis nicht grob fahrlässig war, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn die versicherte
Person oder der Fahrer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der der AUXILIA oblie-
genden Leistung ursächlich war.

(7) Wird die gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätig-
keit des Versicherungsnehmers aufgegeben, wandelt sich der Versi-
cherungsschutz ab dem Eintritt dieser Umstände in einen solchen
nach § 26 und § 29 (Rechtsschutz für alle gemieteten/selbstbewohn-
ten Wohnungen, Einfamilienhäuser im Inland) um.

(8) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod des
Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versicherungs-
schutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb von drei
Jahren nach Beendigung des Versicherungsvertrages eintreten und
im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein genannten Eigen-
schaft des Versicherungsnehmers stehen.

§ 28 a Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz für Firmen, Selbstän-
dige und freiberuflich Tätige
(1) Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtlicher Inter-

essen aus Versicherungsverträgen des Versicherungsnehmers
a) die in unmittelbarem Zusammenhang mit der im Versiche-

rungsschein bezeichneten selbständigen oder freiberuflichen
Tätigkeit des Versicherungsnehmers stehen;

b) die der Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungsschein
genannte Person im Hinblick auf eine mögliche Einschränkung
seiner beruflichen Tätigkeit für sich abgeschlossen hat.

(2) Es besteht kein Versicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen aus Versicherungsverträgen für zulassungspflichtige oder
mit einem Versicherungskennzeichen versehene Motorfahrzeuge zu
Lande, zu Wasser und in der Luft (Hinweis: Versicherbar über § 28)
sowie aus Rechtsschutz-Versicherungsverträgen mit der AUXILIA.

§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter
von Gebäuden, Wohnungen und Grundstücken
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in seiner

im Versicherungsschein bezeichneten Eigenschaft als
a) Eigentümer,
b) Vermieter,
c) Verpächter,
d) Mieter,
e) Pächter,
f) Nutzungsberechtigter

von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Ver-
sicherungsschein bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zuzurech-
nende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind einge-
schlossen.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:
– Gebäude-, Wohnungs- und

Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c),
– Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e),
– Straf-Rechtsschutz (§ 2 i) bb),
– Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 k).

A. Klauseln zu ARB/2008

(1) Klausel zu § 21 Abs. 1 und 7 ARB – Verkehrs-Rechtsschutz für
den Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen
Abweichend von § 21 Abs. 1 und 7 ARB sind mitversichert
a) der eheliche/eingetragene oder der im Versicherungsschein genannte

sonstige Lebenspartner des Versicherungsnehmers, soweit deren
Wahrnehmung rechtlicher Interessen nicht im Zusammenhang mit
einer selbständigen oder freiberuflichen Tätigkeit steht,

b) die minderjährigen Kinder,

c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder sonstigen Le-
benspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens bis
zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte be-
rufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt
erhalten,

d) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden, dort gemelde-
ten und im Ruhestand befindlichen Eltern des Versicherungsneh-
mers/Lebenspartners.

(2) Klausel zu § 28 Absatz 3 ARB – Rechtsschutz für Ärzte
in Regressverfahren
Der Versicherungsschutz des § 2 f) ARB wird erweitert auf die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen in Vorverfahren, die sich aus Regressen durch
die zuständigen Gremien der Kassenärztlichen Vereinigung und der Träger
der gesetzlichen Krankenversicherung wegen unwirtschaftlicher Verord-
nungsweise und unwirtschaftlicher Behandlungsweise ergeben. Für das
Vorverfahren kann die Kostenübernahme gemäß § 5 Absatz 2 ARB auf
einen im Versicherungsschein genannten Höchstbetrag begrenzt werden.
WWiicchhttiigg: Der Höchstbetrag, auf den die Kostenübernahme in den oben ge-
nannten Vorverfahren begrenzt ist, beträgt € 1.000,— ohne Selbstbeteili-
gung je Rechtsschutzfall. (Hinweis gilt nur ab ARB/2007. Höchstentschädi-
gung bei den ARB/2003 sowie ARB/2005 € 750,—; Höchstentschädigung
bei älteren ARB € 512,—).

(3) Klausel zu § 28 Abs. 3 ARB – Vertrags-Rechtsschutz für
Hilfsgeschäfte hinsichtlich der Büro-, Praxis-, Betriebs- oder
Werkstatträume und ihrer Einrichtungen
Der Versicherungsschutz gemäß § 2 d) ARB kann auf die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen aus solchen schuldrechtlichen Verträgen erweitert
werden, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Büro-, Praxis-, Be-
triebs- oder Werkstatträumen und ihrer Einrichtungen stehen. Nicht versi-
chert ist die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus der Anschaffung,
Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, Betrieben und Betriebstei-
len sowie Praxen. Ausgeschlossen ist ferner die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen aus Verträgen, die nicht bloße Hilfsgeschäfte zur eigentlichen
Tätigkeit des Betriebes oder der Berufsausübung sind.

(4) Klausel zu §§ 25, 26, 27, 28, 29 ARB sowie zum Rechtsschutz
für weitere Inhaber/Geschäftsführer gemäß §§ 21, 23, 29 ARB –
Vorsorge-Rechtsschutz
Besteht Versicherungsschutz gemäß §§ 25, 26, 27, 28 und/oder 29 ARB
oder Rechtsschutz für weitere Inhaber/Geschäftsführer gemäß §§ 21, 23
und 29 ARB und ändert sich das Risiko des Versicherungsnehmers oder
einer mitversicherten Person, indem
– ein weiteres gemäß dem Tarif der AUXILIA versicherbares Risiko erst-

malig neu hinzukommt oder
– ein Versicherter eine gemäß dem Tarif der AUXILIA versicherbare ge-

werbliche, freiberufliche oder sonstige selbständige Tätigkeit auf-
nimmt, oder

– die Voraussetzung für die Mitversicherung einer Person entsteht oder
entfällt,

besteht Versicherungsschutz ohne Wartezeit mit tariflich größtmöglichem
Leistungsumfang und tariflich niedrigster Selbstbeteiligung. Versicherungs-
schutz besteht auch für vorbereitende Tätigkeiten im Hinblick auf das neue
oder geänderte Risiko.
Der Versicherungsnehmer hat der AUXILIA das neue oder geänderte Risiko
und dessen Beginn innerhalb eines Monats nach Zugang einer Aufforde-
rung zur Dokumentierung und Beitragsberechnung anzuzeigen. Zeigt der
Versicherungsnehmer das neue oder geänderte Risiko nicht innerhalb der
Frist an, entfällt hierfür der Versicherungsschutz. Gleiches gilt, wenn der
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen nach Zugang des neuen Versi-
cherungsscheins seinen Widerruf in Textform erklärt.

(5) Klausel zu den §§ 21 Abs. 7 und 22 Abs. 3 AUXILIA ARB
Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz im Verkehrsbereich
Über den in §§ 21 Abs. 7 und 22 Abs. 3 ARB beschriebenen Versicherungs-
schutz hinaus besteht Rechtsschutz für den Versicherungsnehmer und die
mitversicherten Personen für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus
schuldrechtlichen Verträgen mit anderen Versicherern, soweit diese in ur-
sächlichem Zusammenhang mit einem Unfall bei der Teilnahme am öffent-
lichen und privaten Verkehr steht.

B. Sonderbedingungen für Daten-Rechtsschutz

§ 1
(1) Versicherungsschutz wird natürlichen und juristischen Personen, Ge-

sellschaften und anderen Personenvereinigungen des privaten
Rechts, soweit sie nicht unter § 2 Abs. 1 - 3 des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) fallen, sowie den in § 2 Abs. 1 - 3 des BDSG ge-
nannten Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen gewährt, so-
weit sie personenbezogene Daten im Sinne des BDSG verarbeiten
oder verarbeiten lassen.
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(2) Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Organe und Bedienste-
ten des Versicherungsnehmers, zu denen auch der Datenschutzbe-
auftragte zählt.

§ 2
(1) Der Versicherungsschutz umfasst

a) die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach dem
BDSG auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung;

b) die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfes einer
Straftat oder Ordnungswidrigkeit gemäß §§ 43, 44 BDSG.

(2) Wird dem Versicherungsnehmer vorgeworfen, eine Straftat gemäß
§ 44 BDSG begangen zu haben, besteht kein Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsnehmer wegen dieser Straftat rechtskräftig
verurteilt wird. In diesem Fall ist er verpflichtet, der AUXILIA die er-
brachten Leistungen zurückzuerstatten.

(3) Ausgeschlossen ist der Versicherungsschutz für die Verteidigung in
Verfahren wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit, soweit
hierfür anderweitig Versicherungsschutz besteht.

§ 3
Im übrigen gelten die §§ 1 bis 20 der Allgemeinen Rechtsschutz-Versiche-
rungsbedingungen (AUXILIA ARB/2008) mit Ausnahme von § 2 i) bb).

C. Sonderbedingungen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz
(SSR/2008)

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Die AUXILIA übernimmt nachfolgende, unter § 6 aufgeführten Kosten in
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie in standes-, disziplinar-
oder verwaltungsrechtlichen Verfahren, wenn in Straf- und Ordnungswi-
drigkeitenverfahren gegen Versicherte ermittelt wird, Versicherte beschul-
digt oder als Zeugen vernommen werden oder standes- oder disziplinar-
rechtliche Verfahren gegen Versicherte eingeleitet werden.

§ 2 Versicherte
(1) Versicherungsschutz besteht

a) für die im Versicherungsschein bezeichnete Tätigkeit des
Unternehmens als Versicherungsnehmer sowie für seine Inha-
ber, gesetzlichen Vertreter und die von ihm beschäftigten Per-
sonen (Mitversicherte), in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit
für den Versicherungsnehmer;

b) und/oder, soweit vereinbart, für den Versicherungsnehmer, sei-
nen ehelichen/eingetragenen oder im Versicherungsschein ge-
nannten sonstigen Lebenspartner im privaten Bereich sowie für
den beruflichen Bereich in Ausübung einer nichtselbständigen
Tätigkeit.

c) Mitversichert sind:
aa) die minderjährigen Kinder,
bb) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen oder

sonstigen Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kin-
der, jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie
erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit
ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt er-
halten,

cc) die im Haushalt des Versicherungsnehmers lebenden,
dort gemeldeten und im Ruhestand befindlichen Eltern
des Versicherungsnehmers/Lebenspartners.

(2) Aufgrund besonderer Vereinbarung können der in Absatz 1 genann-
te Personenkreis rechtlich selbständiger Tochter- und Beteiligungs-
unternehmen sowie diese Unternehmen selbst mitversichert werden.

(3) Es kann vereinbart werden, dass auch aus den Diensten des Versiche-
rungsnehmers ausgeschiedene Personen Versicherungsschutz für
Rechtsschutzfälle erhalten, die sich aus ihrer früheren Tätigkeit für
den Versicherungsnehmer ergeben, solange dieser der Rechtsschutz-
gewährung nicht widerspricht.

(4) Ändert der Versicherungsnehmer seine im Versicherungsschein be-
zeichnete Tätigkeit, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf
die neue Tätigkeit, wenn der Versicherungsnehmer die Änderung sei-
ner Tätigkeit innerhalb von 2 Monaten nach deren Aufnahme an-
zeigt. Erfolgt die Anzeige später, erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auf die neue Tätigkeit erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der
Anzeige bei der AUXILIA. § 11 ARB bleibt unberührt.

§ 3 Umfang der Versicherung
Der Versicherungsschutz umfasst:
a) Straf-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des Vorwurfes der

Verletzung von Vorschriften des Strafrechts.
aa) In Verfahren wegen des Vorwurfes einer nur vorsätzlich begeh-

baren Straftat besteht Rechtsschutz, soweit der Versicherungs-
nehmer selbst betroffen ist oder der Rechtsschutzgewährung
nicht widerspricht.

bb) Wird rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherte die Straftat
vorsätzlich begangen hat, entfällt rückwirkend der Versiche-
rungsschutz. In diesem Fall ist der Versicherte verpflichtet, der
AUXILIA die Kosten zu erstatten, die diese für die Verteidigung
wegen des Vorwurfes eines vorsätzlichen Verhaltens getragen
hat. Dies gilt nicht bei Abschluss des Verfahrens durch einen
rechtskräftigen Strafbefehl.

b) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz für die Verteidigung wegen des
Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit;

c) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz für die Verteidigung in Diszipli-
nar- und Standesrechtsverfahren;

d) die Beistandsleistung durch einen Rechtsanwalt bei der Vernehmung
einer versicherten Person als Zeuge, wenn diese Person die Gefahr
einer Selbstbelastung annehmen muss (Zeugenbeistand);

e) die Stellungnahme eines Rechtsanwaltes, die im Interesse des versi-
cherten Unternehmens notwendig wird, weil sich ein Ermittlungsver-
fahren auf das versicherte Unternehmen bezieht, ohne dass bestimm-
te Betriebsangehörige beschuldigt werden (Firmenstellungnahme);

f) die verwaltungsrechtliche Tätigkeit eines Rechtsanwaltes, welche
dazu dient, die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und Ordnungswi-
drigkeitenverfahren, die vom Versicherungsschutz umfasst werden,
zu unterstützen (Beistand im Verwaltungsrecht).

§ 4 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Versicherungsschutz besteht nicht für die Verteidigung gegen den Vorwurf
der Verletzung
a) einer verkehrsrechtlichen Vorschrift des Straf- oder Ordnungswidrig-

keitenrechtes als Führer eines Motorfahrzeuges;
b) einer Vorschrift des Kartellrechtes sowie einer anderen Straf- oder

Ordnungswidrigkeitenvorschrift, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einem Kartellverfahren verfolgt wird.

§ 5 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz
Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles
innerhalb des versicherten Zeitraumes. Als Rechtsschutzfall gilt:
a) in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren die Einleitung eines Er-

mittlungsverfahrens gegen den Versicherten. Ein Ermittlungsverfah-
ren gilt als eingeleitet, wenn es bei der zuständigen Behörde als sol-
ches verfügt ist;

b) in disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren die Einleitung dieser
Verfahren gegen den Versicherten;

c) für den Zeugenbeistand die mündliche oder schriftliche Aufforderung
an den Versicherten zur Zeugenaussage.

§ 6 Leistungsumfang
(1) Die AUXILIA trägt

a) die dem Versicherten auferlegten Kosten der vom Rechtschutz
umfassten Verfahren im Rahmen von § 5 Abs. 1 und 2 ARB;

b) die Kosten eines für den Versicherten tätigen Rechtsanwaltes in
der nachgenannten Höhe. Für Honorarvereinbarungen mit
Rechtsanwälten beträgt die Höchstentschädigung bei Selbstän-
digen, Inhabern, gesetzlichen Vertretern und Prokuristen sowie
bei dem Versicherungsnehmer gem. § 2 Abs. 1 b):
– im Ermittlungsverfahren € 5.300
– in der Hauptverhandlung je Tag € 2.000
– in gerichtlichen Verfahren außerhalb

der Hauptverhandlung € 5.300
– im Zeugenbeistand € 2.600

Für Honorarvereinbarungen mit Rechtsanwälten beträgt die Höchst-
entschädigung bei allen übrigen Versicherten:

– im Ermittlungsverfahren € 1.300
– in der Hauptverhandlung je Tag € 1.300
– in gerichtlichen Verfahren außerhalb

der Hauptverhandlung € 1.300
– im Zeugenbeistand € 1.300
Die Höchstentschädigung für Honorarvereinbarungen mit
Rechtsanwälten bei Firmenstellungnahmen beträgt € 3.000.
Die Höhe des im Einzelfall zu tragenden Betrages bestimmt sich
unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der Be-
deutung der Angelegenheit, des Umfanges und der Schwierig-
keit der anwaltlichen Tätigkeit.

c) die gesetzlichen Kosten für notwendige Reisen des für den Ver-
sicherten tätigen Rechtsanwaltes an den Ort des zuständigen
Gerichtes oder den Sitz der Ermittlungsbehörde, jedoch höchs-
tens bis zu € 3.000;

d) die Kosten der vom Versicherten in Auftrag gegebenen Sach-
verständigengutachten, die für seine Verteidigung erforderlich
sind, jedoch höchstens bis zu einem Stundensatz des Sachver-
ständigen von € 300, maximiert auf € 25.000 für alle Gutach-
ten;

e) die gesetzliche Vergütung des für den gegnerischen Nebenklä-
ger tätigen Rechtsanwaltes, soweit der Versicherte durch deren
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Übernahme eine Einstellung des gegen ihn anhängigen Straf-
verfahrens erreicht hat, obwohl ein hinreichender Tatverdacht
fortbestand;

f) die Reisekosten des Versicherten gemäß § 5 Abs. 2 h) ARB bis
höchstens € 3.000 an den Ort des zuständigen ausländischen
Gerichtes, wenn dieses das persönliche Erscheinen angeordnet
hat.

(2) Die AUXILIA sorgt für
a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen

Interessen des Versicherten im Ausland notwendigen schrift-
lichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten;

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens für eine Kaution, die ge-
stellt werden muss, um den Versicherten einstweilen von Straf-
verfolgungsmaßnahmen zu verschonen. Zur Rückzahlung der
von AUXILIA geleisteten Kaution ist neben dem beschuldigten
Versicherten auch der Versicherungsnehmer verpflichtet, so-
fern er mit der Kautionsleistung der AUXILIA einverstanden
war.

(3) a) Die AUXILIA zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die ver-
einbarte Versicherungssumme und übernimmt zusätzlich höch-
stens die vereinbarte Strafkaution; dies gilt auch, wenn dem
Versicherungsnehmer aufgrund desselben Rechtsschutzfalles
neben den Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag im Spe-
zial-Straf-Rechtsschutz auch Erstattungsansprüche gleichen In-
haltes aus einem Versicherungsvertrag nach den ARB zustehen.

b) Zahlungen für den Versicherungsnehmer und mitversicherte
Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden zu-
sammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen aufgrund
mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zu-
sammenhängen.

§ 7 Örtlicher Geltungsbereich
Versicherungsschutz besteht für Rechtsschutzfälle, die in Europa eintreten.

§ 8 Anzuwendendes Recht
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestim-
mungen der §§ 1, 5 und 7 bis 20 der Allgemeinen Rechtsschutz-Versiche-
rungsbedingungen (AUXILIA ARB/2008 – kurz ARB).

D. Sonderbedingungen für den AUXILIA Forderungs-Rechtsschutz

§ 1 Aufgaben der Versicherung
Die AUXILIA sorgt dafür, dass der Versicherungsnehmer durch ein von der
AUXILIA benanntes Inkassounternehmen vertragliche Forderungen aus sei-
ner gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit
außergerichtlich beitreiben kann und trägt im Falle der Uneinbringlichkeit
der Hauptforderung die hierfür angefallenen Kosten gemäß § 3.

§ 2 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz

1. Anspruch auf Rechtsschutz besteht, wenn
a) der Versicherungsnehmer dem ihm durch die AUXILIA benann-

ten Inkassounternehmen den Auftrag erteilt hat, eine ihm zu-
stehende, nicht kraft rechtsgeschäftlicher Abtretung erlangte
Forderung beizutreiben,

b) die Forderung fällig und zum Zeitpunkt der Beauftragung des
Inkassounternehmens unstreitig ist, wobei die Fälligkeit längs-
tens 12 Kalendermonate vor Abschluss des Vertrages über den
Inkasso-Rechtsschutz eintrat,

c) die Forderung zum Zeitpunkt der Beauftragung des Inkassoun-
ternehmens nicht gerichtlich an- oder rechtshängig und nicht
tituliert war,

d) der Schuldner im Zeitpunkt des Auftrages an das Inkassounter-
nehmen im Verzug (§ 286 BGB) war und

e) die Hauptforderung durch das Inkassounternehmen nicht oder
nur teilweise beigetrieben werden kann und deshalb das Inkas-
so wegen Uneinbringlichkeit mit Zustimmung des Versiche-
rungsnehmers endgültig eingestellt wird.

Anspruch auf Rechtsschutz besteht unter vorgenannten Vorausset-
zungen auch für Forderungen aus der gewerblichen, freiberuflichen
oder sonstigen selbständigen Tätigkeit, die innerhalb dreier Kalender-
monate nach Ablauf des Versicherungsverhältnisses fällig werden. 

2. Kein Anspruch auf Rechtsschutz besteht, 
– wenn dem Versicherungsnehmer im Zeitpunkt der Erteilung

des Inkassoauftrages die Uneinbringlichkeit bekannt war
– sowie für Forderungen, die im Ausland entstanden und/oder

dort beizutreiben sind, und für Forderungen aus Wett- und
Glücksspiel.

§ 3 Leistungsumfang
Die AUXILIA trägt die Inkassokosten, die der Versicherungsnehmer dem
durch die AUXILIA benannten Inkassounternehmen aufgrund des Inkasso-
vertrages schuldet. Soweit dem Inkassounternehmen kraft Inkassovertrag
etwaig bei dem Schuldner beigetriebene Verzugszinsen zustehen, erstattet
die AUXILIA diese nicht. Die Umsatzsteuer trägt die AUXILIA, soweit der
Versicherungsnehmer nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Neben den Inkassokosten erstattet die AUXILIA die notwendigen Auslagen
des Inkassounternehmens für Anfragen beim Einwohnermeldeamt. Weitere
Auslagen (z. B. Anwalts- und/oder Gerichtskosten; Gerichtsvollzieherge-
bühren) erstattet die AUXILIA nicht.
Unabhängig von dem Eintritt des Rechtsschutzfalles gemäß § 2 sorgt die
AUXILIA dafür, dass der Versicherungsnehmer über das Inkassounterneh-
men Bonitätsauskünfte über Privatpersonen einholen kann, mit denen er
im Rahmen seiner gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbständi-
gen Tätigkeit die Annahme eines Auftrages erwägt, dessen Nettovolumen
mehr als € 3.000,— beträgt.
Enden die Beitreibungsbemühungen des Inkassounternehmens, da die For-
derung strittig wird, empfiehlt die AUXILIA auf Wunsch des Versicherungs-
nehmers einen Rechtsanwalt für die gerichtliche Durchsetzung der Forde-
rung.

§ 4 Versicherte Personen
Versichert ist der im Versicherungsschein bezeichnete Versicherungsneh-
mer als Inhaber der Forderung.

§ 5 Verhalten des Versicherungsnehmers vor Eintritt des Rechts-
schutzfalles
Damit die AUXILIA dem Versicherungsnehmer das Inkassounternehmen
benennen kann, dessen Kosten im Versicherungsfall erstattet  werden,
wird  sich der Versicherungsnehmer vor Erteilung des Inkassoauftrages mit
der AUXILIA in Verbindung setzen, sofern dem Versicherungsnehmer das
Inkassounternehmen nicht bereits benannt wurde.
Der Versicherungsnehmer ist gehalten, im Falle der Beauftragung des In-
kassounternehmens dieses alsbald nach Eintritt des Schuldnerverzugs zu
beauftragen.

§ 6 Vorzeitige Beendigung
Lehnt das durch die AUXILIA benannte Inkassounternehmen den Inkasso-
auftrag ab, obwohl die Forderung des Versicherungsnehmers die in § 2 b) bis
e) bestimmten Voraussetzungen erfüllt, kann der Versicherungsnehmer den
Inkasso-Rechtsschutz vorzeitig kündigen. Gleiches gilt, wenn die AUXILIA
den Rechtsschutz ablehnt, obwohl sie zur Leistung verpflichtet ist.
Die Kündigung muss der AUXILIA spätestens einen Monat nach Ablehnung
des Inkassoauftrages bzw. Rechtsschutzes zugegangen sein. Die Kündi-
gung wird sofort mit ihrem Zugang bei der AUXILIA wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späte-
ren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungs-
jahres wirksam wird.

§ 7 Anzuwendendes Recht
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestim-
mungen der §§ 1, 5 und 7 bis 20 der Allgemeinen Rechtschutz-Versiche-
rungsbedingungen (AUXILIA ARB/2008 – kurz ARB). 


